
BEGRÜNDUNG

Gemeindeverwaltungsverband
Markdorf

(Bodenseekreis)

FNP 6. Teiländerung Markdorf

06.07.2020

Erweiterung „M 22a Klosteröschle“ und 
Erweiterung „M 23a Oberfischbach-Ost“

in Markdorf



FNP 6. Teiländerung Markdorf
Erweiterung „M 22a Klosteröschle“ und  Erweiterung „M 23a Oberfischbach-Ost“ in Markdorf

Inhaltsübersicht

I. Verfahrensvermerke.............................................................................................................................. 3

II. Rechtsgrundlagen................................................................................................................................. 4

III. Lage des Plangebiets im Siedlungsgefüge und Geltungsbereich....................................................4

1. Lage im Siedlungsgefüge........................................................................................................................ 4

2. Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung..............................................................................5

IV. Bisherige FNP-Darstellung................................................................................................................... 6

V. Anlass und Zielsetzung der Flächennutzungsplanänderung............................................................6

1. Bereich „M 22a Erweiterung Klosteröschle“.............................................................................................6

2. Bereich „M 23a Erweiterung Fischbach-Ost“...........................................................................................7

VI. Übergeordnete Planungen.................................................................................................................... 8

VII. Umwelt- und Artenschutzbelange........................................................................................................9

VIII. Anlagen.................................................................................................................................................. 9

Begründung Seite 2



FNP 6. Teiländerung Markdorf
Erweiterung „M 22a Klosteröschle“ und  Erweiterung „M 23a Oberfischbach-Ost“ in Markdorf

I. Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs.1 BauGB 23.10.2019

Billigung des Vorentwurfs und Beschluss der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der frühzeitigen Beteiligung
der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(§ 4 Abs. 1 BauGB) 23.10.2019

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der frühzeitigen
öffentlichen Auslegung 15.05.2020

Frühzeitige öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 1 BauGB) und frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)

02.06.2020
bis 03.07.2020

Billigung des Entwurfs und Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) sowie der Beteiligung der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 22.07.2020

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 07.08.2020

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 
BauGB)

17.08. bis 18.09.2020
bzw. 23.07. bis 18.09.2020

Feststellungsbeschluss

Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung durch das 
Landratsamt Bodenseekreis mit Bescheid vom

Bekanntmachung des Feststellungsbeschlusses und der Genehmigung
durch das Landratsamt Bodenseekreis (Inkrafttreten)

__________
Markdorf, den
Georg Riedmann 
(Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands Markdorf)

Begründung Seite 3



FNP 6. Teiländerung Markdorf
Erweiterung „M 22a Klosteröschle“ und  Erweiterung „M 23a Oberfischbach-Ost“ in Markdorf

II. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen der Flächennutzungsplanänderung sind:

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)

• Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Ge-
setzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zu-
sammenlebens in der Stadt vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

III. Lage des Plangebiets im Siedlungsgefüge und Geltungsbereich

1. Lage im Siedlungsgefüge

Das Plangebiet der 6. Teiländerung des Flächennutzungsplans besteht aus den beiden Bereichen „M 22a
Erweiterung Klosteröschle“ und „M 23a Erweiterung Oberfischbach-Ost“. Es liegt nördlich und südlich der
Riedheimer Straße zwischen Markdorf und dem Ortsteil Riedheim.

Begründung Seite 4

Lage des Plangebiets mit den beiden Bereichen „M 22a Erweiterung Klosteröschle“ und „M 23a Erweiterung 

Oberfischbach-Ost“ im Siedlungsgefüge (rote Linie)

M 22a Erweiterung 
Klosteröschle

M 23a Erweiterung 
Oberfischbach-Ost



FNP 6. Teiländerung Markdorf
Erweiterung „M 22a Klosteröschle“ und  Erweiterung „M 23a Oberfischbach-Ost“ in Markdorf

2. Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung

Der Geltungsbereich der 6. Teiländerung des Flächennutzungsplans umfasst im Bereich „M 22a Erweiterung
Klosteröschle“  (Gesamtfläche ca.  0,61 ha) das Flurstück 3359 (Gemarkung Markdorf)  sowie im Bereich
„M 23a Erweiterung Oberfischbach-Ost“ (Gesamtfläche ca. 1,37 ha) die Flurstücke 1750, 1751, 1752 und
1753 (Gemarkung Riedheim). Die Gesamtfläche der Flächennutzungsplanänderung beträgt ca. 1,98 ha.

Begründung Seite 5

Geltungsbereich der 6. Teiländerung des Flächennutzungsplans

M 23a Erweiterung 
Oberfischbach-Ost

M 22a Erweiterung 
Klosteröschle 



FNP 6. Teiländerung Markdorf
Erweiterung „M 22a Klosteröschle“ und  Erweiterung „M 23a Oberfischbach-Ost“ in Markdorf

IV. Bisherige FNP-Darstellung

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan stellt sowohl für den Bereich „M 22a Erweiterung Klosteröschle“ als
auch für den Bereich „M 23a Erweiterung Oberfischbach-Ost“ bisher landwirtschaftliche Flächen dar.

V. Anlass und Zielsetzung der Flächennutzungsplanänderung

1. Bereich „M 22a Erweiterung Klosteröschle“

Mit der 3. Teiländerung des Flächennutzungsplans wurden bereits die planungsrechtlichen Grundlagen für
die Realisierung gemischter Bauflächen am südwestlichen Ortsrand von Bergheim geschaffen: Im Nordteil
des Plangebiets ist die Ansiedlung von Wohnbebauung vorgesehen, im südlichen Planbereich soll im Überg-
ang zur unmittelbar südlich angrenzenden Gewerbefläche „Oberfischbach-Ost“ nicht-störendes Gewerbe an-
gesiedelt werden. 

Mit der vorliegenden 6. Teiländerung des Flächennutzungsplans soll – analog zum Geltungsbereich des in
Aufstellung befindlichen Bebauungsplans – die Fläche der 3. Teiländerung um ca. 0,61 ha in Richtung Osten
erweitert und dieser Bereich für die Zukunft als Grünfläche gesichert werden. 

Begründung Seite 6

Rechtskräftiger Flächennutzungsplan mit den bereits genehmigten Bereichen „M 22“ und „M 23“ sowie den Bereichen 

„M 22a Erweiterung Klosteröschle“ und „M 23a Erweiterung Oberfischbach-Ost“ (rote Linien)

M 22

M 23

M 22a Erweiterung 
Klosteröschle

M 23a Erweiterung 
Oberfischbach-Ost



FNP 6. Teiländerung Markdorf
Erweiterung „M 22a Klosteröschle“ und  Erweiterung „M 23a Oberfischbach-Ost“ in Markdorf

2. Bereich „M 23a Erweiterung Fischbach-Ost“

Der Landkreis Bodenseekreis beabsichtigt den Neubau einer Straßenmeisterei mit Werkstatt, Lager und Ver-
waltung sowie einer Salzhalle und einem Wertstoffhof. Zudem soll auf den Flächen der Bauhof der Stadt
Markdorf mit seinen Werkstätten sowie Personal- und Lagerräumen untergebracht werden. Hierzu wurden
im Rahmen der 3. Teiländerung des Flächennutzungsplans bereits die planungsrechtlichen Grundlagen ge-
schaffen, sodass Flurstück 3343 aktuell bereits als Gewerbefläche dargestellt ist. 

Da davon auszugehen ist, dass der bisher überplante Bereich nicht ausreichen wird, um die umfangreichen
Nutzungen von Straßenmeisterei, Wertstoffhof und Bauhof unterzubringen, sollen durch die vorliegende Flä-
chennutzungsplanänderung weitere Flächen in die Planung einbezogen werden. Darüber hinaus könnten die
zusätzlichen Flächen perspektivisch auch zur Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe genutzt werden.

Im Vorfeld des FNP-Änderungsverfahrens wurden von der Stadt Markdorf alle vorhandenen Misch- und 
Gewerbeflächen daraufhin untersucht, ob auf diesen Standortalternativen eine kurzfristige Realisierung der 
geplanten Nutzungen (Straßenmeisterei, Salzhalle, Wertstoffhof, Bauhof, ..) möglich ist. Dabei wurde auch 
berücksichtigt, dass für die konkret geplanten Nutzungen auch Flächen für spätere Erweiterungen vorhan-
den sind. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass alle Flächen – bis auf die Fläche M 23 / M 23a „Ober-
fischbach Ost“ – auf Grund der Eigentumsverhältnisse kurzfristig nicht realisierbar sind.

Im Ergebnis bestehen somit keine Flächenalternativen für die geplante Nutzung, sodass die kommunalen  
Belange einer Flächenausweisung die landwirtschaftlichen Belange überwiegen.

Begründung Seite 7

Bebauungsplanentwurf „Oberfischbach-Ost“ (Büro Sieber, Stand frühzeitige Beteiligung Januar 2020) mit 
Kennzeichnung des Bereichs „M 23a Oberfischbach-Ost“ (rote Linie)
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Erweiterung „M 22a Klosteröschle“ und  Erweiterung „M 23a Oberfischbach-Ost“ in Markdorf

VI. Übergeordnete Planungen

Zu beachtende Ziele der Raumordnung sind durch die Flächennutzungsplanänderung nicht betroffen.

Begründung Seite 8

Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans 1996; Plangebiet (blau umrandet)
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VII. Umwelt- und Artenschutzbelange

Der Umweltbericht kommt zu folgender zusammenfassender Prognose bei Durchführung der Planung bzw.
der Gesamteinschätzung der Erheblichkeit:

• M 22a Erweiterung Klosteröschle

Durch die geplante Ausweisung der Fläche als Grünfläche mit dem Ziel der Erhaltung der Grünstrukturen 
entstehen keine negativen Beeinträchtigungen für die jeweiligen Schutzgüter.

• M 23a Erweiterung Fischbach-Ost

Durch die geplante gewerbliche Nutzung und die damit verbundene Flächenversiegelung entstehen über-
wiegend mittlere Beeinträchtigungen für die meisten Schutzgüter. Hohe Auswirkungen sind für das 
Schutzgut Boden zu erwarten.

VIII. Anlagen

1. Planteil FNP 6. Teiländerung  Gemeindeverwaltungsverband Markdorf - Erweiterung „M 22a Klos-
teröschle“ und Erweiterung „M 23a Oberfischbach-Ost“ in Markdorf vom 06.07.2020

2. Umweltbericht vom 06.07.2020

Begründung Seite 9

Gottlieb-Daimler-Straße 2
88696 Owingen
07551/83498-0

info@buero-gfroerer.de

Fassung:

Fassung vom 06.07.2020

Bearbeiter:

Andreas Gorgol / Axel Philipp



35
46

/1

3364
3364/1

3365

3362/3

3347/2

33
39

/5

3340/2

33
59

/2

33
39

3362/2

3362/1

3359

3362

3360

3320/24

3359/1

3358/4

3369/5

3363

3344

3340/6

3353

3369/4

3340/3

3369/2

3369

3366

3354/1

3354

3355

3358/53358/1

3358

3356

3347

3352/1

3353/1

3347/1

3343/1

3344/1

3358/3

3358/2

3354/2

3344/3

3546/2

3372/1

3369/6
3371

3369/8

3369/7

3320/14

3320/10

3320/21

3343
3341

3339/6

3340/1

3

Btrg

S
ch

u

36

Whs

2

Whs

24

Whs

Gar

Gar

18Whs

Gar

Wirtg

Gar

32W
hs

Gar

8

Btrg

38
Whs

Gar

Gar

Schu

Gar

9

32
/1

S
ch

u

6

WGhs

10

Ghs

14Whs

Gar

Gar

4

Whs

10

Whs

40

W
hs

Gar

10
/1

Whs

Gar

20Whs

Gar

2
2

W
h

s

Schu

Tgar

Gar

Gar

1
6Whs

Btrg

U
st

WWg

Btrg

Gths

Gar
6

Whs

26

Whs

11 Whs

8

Whs

K  7742

M
ul

de
nb

ac
hs

tra
ße

Oberfis
chbach

Br
un

ni
sa

ac
h

Klosteröschle

1696/3

1695/1

1697/2

1696/1

1700

1697/1

1734

1555/4

1555/5

1693

1696/2

1726

1733

1724/1

1717

1707

1713

1708

1705

1706

1719

1720

1704

1724

1723/1

1731

1732

1756

1714/1

17101750

1752

1715

1715/1

1711

1727

1699

1718

1699/1

1714

1751

1729

1730

1755
1736

1754

1753

1558

G
ar

Gar

13

W
hs

Gar

Wkst

30

Whs

Gar

27

Whs

Gar

23

Whs

Gar

S
chu

Gar

21

Whs

19 Whs

Gar

13

WBtrg

K
apelle

Gar

Gar

Gar

Gar

25

Whs

G
ar

15 Whs

Badeg

In der Winkelgasse

B
ergheim

Wiesäcker

Friedhof

Schneider 
Baumarkt

Riedheimer Straße

B
ergheim

G

Grün-
fläche

Plannummer:
Projektnummer:DatumGez./Geä.

Maßstab:

Änderungsvermerk

1 : 2.500

A. Philipp 23.04.20 Planteil (Vorentwurf)
12836
12836/fnp

Büro Owingen
Gottlieb-Daimler-Straße 12
88696 Überlingen
Tel.: 07551/834980

Büro Empfingen
Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen
Tel.: 07485/9769-0

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
der Flächennutzungsplanänderung

Grünfläche
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Erweiterung „M 22a Klosteröschle“ und Erweiterung

„M 23a Oberfischbach-Ost“ in Markdorf
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Gemeindeverwaltungsverband Markdorf
Bermatingen - Deggenhausertal - Mark-

dorf - Oberteuringen
(Bodenseekreis)

6. Teiländerung der Flächennutzungsplanfortschreibung 2025

UMWELTBERICHT

06.07.2020



1  Vorbemerkungen

1.1  Allgemeines / Anlass und Erfordernis der vorliegenden Planung

Anlass für den vorliegenden Umweltbericht ist die geplante 6. Teiländerung der Flächennutzungsplan-fortschrei-

bung  2025 des  Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV)  Markdorf.  Die  Gemeinde  Markdorf  beabsichtigt  die

Siedlungsentwicklung  auf  der  Ebene  des  Flächennutzungsplanes  vorzubereiten.  Dabei  soll  einerseits  eine

Grünfläche und andererseits  ein Gewerbegebiet ausgewiesen bzw.  erweitert werden.  Beide Flächen sind im

derzeit gültigen Flächennutzungsplan 2025 des GVV Markdorf noch als landwirtschaftliche Fläche dargestellt

und bislang noch nicht überplant.

• M 22a Ausweisung Grünfläche „Klosteröschle‟ in Markdorf

• M 23a Erweiterung gewerbliche Baufläche „Oberfischbach-Ost‟ in Markdorf

Für diese Vorhaben ist gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen und ein Umwelt-

bericht als selbstständiger Begründungsbestandteil zu erstellen, mit dem Planentwurf auszulegen und bis zum

Planbeschluss fortzuschreiben. Es wurde dabei für jede Fläche ein Umweltsteckbrief erarbeitet, der die Grund-

lage für den Umweltbericht bildet.

1.2  Umfang und Gegenstand der Umweltprüfung

Der Umweltbericht ermittelt, beschreibt und bewertet die erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ein-

schließlich möglicher Wechselwirkungen. Der Umfang und Detaillierungsgrad wird vom Planungsträger unter

Berücksichtigung der für das Plangebiet bereits erstellten Umweltberichte und Landschaftspläne festgelegt. Die

bereits vorliegenden Ergebnisse und Erhebungen sind in die nachfolgenden Prüfungen der Umwelterheblichkeit

eingearbeitet. Die Inhalte ergeben sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB.

1.3  Standort- und Planungsalternativen

Standortalternativen wurden nicht untersucht, da es sich bei den Flächen der 6. FNP-Teiländerung einerseits

um eine Erweiterungsfläche handelt, die an bereits mit der 3. Teiländerung des Flächennutzungsplanes ausge-

wiesene Gebiete für Gewerbe  anschließt  bzw. um eine bestehende Grünfläche, welche als solche gesichert

werden soll.

Planungsalternativen können unter Berücksichtigung bestehender Strukturen und der angrenzenden Nutzung

im Rahmen der planerischen Feinsteuerung auf der Ebene des Bebauungsplanes erarbeitet werden.



1.4  Rechtsgrundlagen

Im Einzelnen sind nachfolgende Rechtsvorschriften zu berücksichtigen (die Aufzählung hat keine abschließen-

de Wirkung).

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 

 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 der

Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist

 Gesetz zur  Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Landes-Bodenschutz-  und Altlastengesetz  -

LBodSchAG) vom 14. Dezember 2004, letzte berücksichtigte Änderung: § 6 geändert durch Artikel 10 des

Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBl. S. 809, 815)

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009

(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert

worden ist

 Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der  Natur  und zur  Pflege der  Landschaft  (Natur-

schutzgesetz – NatSchG) vom 23. Juni 2015, letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch

Art. 1 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S.4)

 Waldgesetz für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995,

mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GBl. S. 161, 162)

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51, S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. De-

zember 2018 (BGBI. I S. 2254) geändert worden ist

 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) vom 03. Dezember 2013 (GBl. S. 389), letzte berücksichtigte

Änderung: Inhaltsverzeichnis sowie §§ 65, 80, 84 und 95 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28.

November 2018 (GBl. S. 439, 446)

 Gesetz zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren des 

Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzgesetz II) vom 30.06.2017

 Verordnung  über  Anforderungen  an  das  Einleiten  von  Abwasser  in  Gewässer  (Abwasserverordnung  -

AbwV) vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22.

August 2018 (BGBl. I S. 1327)

 Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274),

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert worden ist



2  Umweltsteckbriefe

1. Vorhabensbezeichnung

M 22a Grünfläche „Klosteröschle‟ Ausweisung einer Grünfläche

2. Kurzbeschreibung des Vorhabens

• es ist vorgesehen die bestehende Streuobstwiese (0,61 ha) als Grünfläche auszuweisen

• Ziel: zukünftige Sicherung des Bereiches als Grünfläche

3. Lage des Vorhabens und Bestandsbeschreibung

Kreis

Gemeinde

Gemarkung

Bodenseekreis

Markdorf

Markdorf

Messtischblatt-Quadrant

Naturraum

8222 SW

Bodenseebecken

Flurstück Nr.

Größe

3359

ca. 0,61 ha

Das Untersuchungsgebiet befindet sich südöstlich der Ortslage von Markdorf; nördlich der Riedheimer Straße zwischen
Markdorf und dem Ortsteil Riedheim. Das Gelände liegt auf etwa 425 m ü. NHN und ist schwach nach Westen geneigt.
Im Norden grenzen zwei Wohnhäuser an. Im Westen befindet sich eine mit Hagelschutznetzen überspannte Intensivobst-
anlage, welche bereits als Mischgebietsfläche ausgewiesen wurde. Im Süden grenzt die Riedheimer Straße an die Erwei-
terungsfläche an und im Osten befinden sich private Gartengrundstücke und mit Gehölzen und Streuobst bestandene,
westexponierte Grünflächen.

Bei der überplanten Fläche handelt es sich im Wesentlichen um eine Streuobstwiese in gutem Pflegezustand. Der nördli-
che Teil wird von den angrenzenden Bewohnern als Grünfläche mitgenutzt. Hier finden sich Spielgeräte für Kinder (Fuß-
balltore zur Nutzung als Bolzplatz), eine Wäschespinne und mehrere Brennholzstapel. Der Großteil der Fläche war um-
zäunt und wurde als Hühnerweide genutzt. Der  Streuobstbestand wird von alten, hochstämmigen Apfel- und Birnbäumen
(Brusthöhendurchmesser durchschnittlich 50 - 60 cm) geprägt, von denen aufgrund des Höhlenreichtums viele als Habi-
tatbaum eingestuft werden können. Bei den Grünlandflächen in der Unternutzung handelt es sich um durchschnittliche
Fettwiesen  mittlerer  Standorte  ohne  besondere  Artenvorkommen.  Westlich  entlang  der  Streuobstwiese  verläuft  ein
schmaler, asphaltierter Fuß- und Radweg.

Blick auf den südlichen Teil der Erweiterungsfläche aus nördlicher Richtung. Rechts die bereits ausgewiesene Mischgebietsfläche, mit 
derzeitiger Nutzung als Intensivobstanlage. Zentral der Streuobstbestand mit Hühnerhaltung. Links der kleine asphaltierte Fuß- und Rad-
weg mit sich anschließenden westexponierten Grünflächen.



4. Vorbelastung des Gebietes

Das zu überplanende Gebiet weist mittlere Vorbelastungen auf. Einerseits entstehen durch die südlich verlaufende Kreis-
straße K 7742 (Riedheimer Straße) akustische und visuelle Reize durch den starken Verkehr (rund 11.100 Kfz pro 24 h
laut der bundesweiten Verkehrszählung 2015). Jedoch verläuft die Kreisstraße auf einer Anschüttung leicht erhöht und
wird vom Gebiet durch einen Gehölzriegel abgeschirmt, sodass die Störungen verhältnismäßig gering ausfallen. Anderer-
seits ist die Schadstoffanreicherung durch die langjährige Intensivobstnutzung und der Lärm aus der landwirtschaftlichen
Nutzung auf den westlich angrenzenden Flächen zu nennen.

Aufgrund der bisherigen Abschirmung durch die angrenzende Intensivobstanlage fallen die Störungen durch das süd-
westlich gelegene Sondergebiet (Baumarkt) und die nordwestlich verlaufende Muldenbachstraße für die Erweiterungsflä-
che nicht ins Gewicht.

5. Flächennutzungsplan

bisher Landwirtschaft

geplant Grünfläche

6. Orthofoto mit Darstellung der Schutzgüter in der Umgebung und deren Betroffenheit

Innerhalb  der  Erweiterungsfläche  befindet  sich  kein  ge-
schütztes  Biotop.  Das  Plangebiet  liegt  zudem  in  keinem
Schutzgebiet.

Westlich und nordöstlich verlaufen entlang der Fließgewäs-
ser Brunnisaach, Muldenbach und Leimbach, sowie entlang
des  Mühlkanals  mehrere  Offenlandbiotope.  Diese  werden
nicht in Anspruch genommen. Eine erhebliche Beeinträchti-
gung  der  in  der  Umgebung  gelegenen  Schutzgüter  kann
demnach zum derzeitigen Stand ausgeschlossen werden.

7. Landesweiter Biotopverbund und Wildtierkorridore

Biotopverbundflächen trockener und feuchter Standorte des
Fachplans landesweiter  Biotopverbund sowie Wildtierkorri-
dore sind von der Flächenausweisung nicht betroffen.

Die  Fläche  ist  jedoch  als  Kernfläche  zum  Biotopverbund
mittlerer  Standorte  ausgewiesen  und  wird  von  weiteren
Kernflächen sowie Kern- und Suchräumen umgeben.

Beeinträchtigungen für  Biotopverbundfunktionen sind  nicht
zu erwarten, da der Streuobstbestand als Grünfläche aus-
gewiesen und als solche erhalten werden soll.



8. Überflutungsflächen

Westlich des Plangebietes verläuft die Brunnisaach, welche
bei Hochwasser die umgebenden Flächen überfluten kann.

Die Südwestliche Teilfläche des Plangebietes liegt dabei im
HQ-Extrem-Bereich, wodurch es bei extremen Hochwasse-
rereignissen zu einer Überflutung der Fläche kommen kann.

9.  Ermittlung, Bewertung und Prognose der voraussichtlichen Umweltauswirkun-
gen durch die Planung

Erheblichkeit der 
Auswirkungen1

9.1 Boden

Im Plangebiet  steht  lediglich der  Bodentyp  U119
(Brauner Auenboden-Auengley und Auengley aus
Auenlehm) an.

Die Böden sind für den Bodenschutz von mittlerer
Bedeutung. Gesamtbewertung: mittel bis hoch

Die Fläche soll als Grünfläche gesichert werden.
Die  Bodenfunktionen  bleiben  demnach  in  ihrer
aktuellen Form erhalten.

X

9.2 Fläche

Die  Ortslagen in  der  Gemeindeflä-
che  von  Markdorf haben sich  seit
1930  bereits  deutlich  vergrößert
(siehe  linke  Abbildung).  Entspre-
chend  der  nationalen  Nachhaltig-
keitsstrategie und den Umweltzielen
der  Bundesregierung  soll  der  Flä-
chenverbrauch  auf  kommunaler
Ebene  insbesondere  für  Siedlung
und Verkehr bis zum Jahr 2030 auf
unter 30 Hektar pro Tag verringert
werden. Für die Gemeinde Markdorf
entspricht  dies  rein  rechnerisch  ei-
nem analogen Wert von 1,25 ha pro
Jahr. Das geplante Vorhaben nimmt

dabei etwa die Hälfte der jährlich für die Gemeinde Markdorf zu Verfügung stehenden Fläche in
Anspruch. Zudem sind mittel- bis hochwertige landwirtschaftlich genutzte Böden betroffen, was
grundsätzlich vermieden werden sollte. Vorliegend handelt es sich um einen mittel- bis hochwerti-
gen Obstbaumbestand. Weil das Vorhabens die Sicherung des Bereiches als Grünfläche als Ziel
verfolgt, ist allerdings nicht mit einer negativen Beeinträchtigung des Schutzguts Fläche und da-
mit  mit  einem Flächenverbrauch i.e.S.  zu rechnen.  Dem Ziel  eines sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden wird hiermit grundsätzlich entsprochen. Es werden wertvolle Biotopflächen er-
halten, die eine besondere Funktion als Lebensraum für standorttypische Arten besitzen könnten.

X - 

1  hoch /  mittel /  gering / X keine – unter Berücksichtigung des Ziels zur zukünftigen Sicherung des Bereiches als Grünfläche



9.3 Grundwasser

Die  im  Plangebiet  anstehenden  Deckschichten
aus Altwasserablagerungen über dem anstehen-
den Auenlehm besitzen eine sehr geringe bis feh-
lende Porendurchlässigkeit und dienen somit als
Grundwassergeringleiter.

Wasserschutzgebiete, sowie HQ10- und HQ100-
Flächen sind nicht betroffen. Jedoch tangiert die
Erweiterungsfläche  im  Westen  HQextrem-Flä-
chen und schneidet diese im Südwesten gering-
fügig an.

Eine  Verringerung  der  Grundwasserneubil-
dung  und  des  Wasserrückhaltevermögens
durch  weitere  Flächenversiegelung, sowie
ein beschleunigter Abfluss des Oberflächen-
wassers  und eine Gefährdung durch einen
möglichen  Schadstoffeintrag  aus  einer ge-
werblichen  Nutzung  wird,  unter  Vorausset-
zung  der  Festsetzung  der  Erweiterungsflä-
che als Grünfläche und dem Erhalt des Be-
standes, nicht erwartet.

X

9.4 Oberflächenwasser

Oberflächengewässer treten im Gebiet nicht auf. Negative Beeinträchtigungen, wie beispiels-
weise  die  Reduktion  des  Wasserrückhalte-
vermögens, werden nicht erwartet, insofern
der Bestand als Grünfläche gesichert wird.

X

9.5 Klima und Luft

Das Erweiterungsgebiet  befindet  sich  an  einem
Hangfuß.  Die  Grünflächen  und  Baumbestände
stellen Kaltluft-  und Frischluftentstehungsflächen
dar.  Der  Abfluss  erfolgt  dabei  hangabwärts  in
Richtung Westen und dort  flächig in  die  umge-
benden Bereiche.

Unter  der  Voraussetzung  zum  Erhalt  des
Bestandes und der Festsetzung des Gebie-
tes  als  Grünfläche,  entstehen  keine  Kalt-
luftstaus oder Beeinträchtigungen siedlungs-
relevanter Kaltluftströme.

X

9.6 Tiere und Pflanzen

Auf der nachgelagerten Ebene des Bebauungsplanes ist ein entsprechendes artenschutzrechtli-
ches Fachgutachten zu erstellt. In diesem wird dargestellt, ob erhebliche Beeinträchtigungen für
planungsrelevante Arten (nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders oder streng geschützte
Arten, Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie europäische Vogel- und Fledermausar-
ten) bau-, anlage- und betriebsbedingt zu erwarten sind.

Nach einer ersten Einschätzung ist insbesondere die Avifauna und die lokale Fledermaus-Popu-
lation zu berücksichtigen, da der höhlenreiche Baumbestand ein großes Potenzial für die genann-
ten Artengruppen bietet. Während einer Übersichtsbegehung im Gebiet konnten folgende Vogel-
arten angetroffen werden: Amsel, Buchfink, Elster, Feldsperling, Girlitz, Graureiher, Mönchsgras-
mücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotmilan, Schwarzmilan, Star, Stockente, Wacholderdrossel,
Zilpzalp.

Da das Ziel des Vorhabens darin besteht, den Planungsbereich als Grünfläche zu sichern und
damit kein Eingriff vorgesehen ist, sind keine umfangreichen Vermeidungsmaßnahmen oder Ver-
stöße gegen die Verbotstatbestände zu erwarten.

X

9.7 Biotope/Biologische Vielfalt

Der Geltungsbereich stellt sich als eine alte Streuobstfläche in gutem Pflegezustand dar, die sich
aus hochstämmigen Bäumen zusammensetzt. Streuobstbestände werden in der Roten Liste der
Biotoptypen Baden-Württembergs in der Kategorie 3 als „gefährdet‟ geführt. Die Biotopwertigkeit
ist damit als hoch einzustufen. Das Gebiet selbst ist als mäßig abwechlungsreich anzusehen. Be-
deutende Artenvorkommen können im Gebiet derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Vertie-
fende artenschutzrechtliche Untersuchungen werden auf Ebene des Bebauungsplans durchge-
führt.

Vom Vorhaben sind Flächen des Landesweiten Biotopverbundes betroffen. Die Erweiterungsflä-
che ist als Kernfläche des ‚Biotopverbundes mittlerer Standorte‘ ausgewiesen. Zum Erhalt der
Biotopverbundfunktion, der ökologischen Funktionalität und des Lebensraums standorttypischer
Arten, ist die Sicherung des Bestandes als Grünfläche bedeutend.

X



9.8 Landschaft

Das Landschaftsbild in diesem Bereich wird einerseits von der westlich angrenzenden Intensiv-
obstanlage und den Siedlungs- und Infrastrukturflächen im Norden und Süden geprägt sowie an-
dererseits von den östlich am Hang gelegenen Grünflächen und Gehölzbeständen. Das Plange-
biet besitzt durch die zahlreichen, großen Bäume einen sich positiv auswirkenden, landschafts-
bildprägenden  Charakter  in  der  sonst  weitestgehend  vom Siedlungsraum überprägten  Land-
schaft. Insbesondere Streuobstwiesen besitzen für die Eigenart, Schönheit und Vielfalt des Land-
schaftsbildes eine hohe Bedeutung.

Durch die Umsetzung des Vorhabens kommt es nicht zu einer Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes, unter Voraussetzung des Erhalts der vorhandenen Biotopstrukturen.

X

9.9 Mensch und Erholung

Das Vorhaben wirkt sich nicht nachteilig auf die Wohn- und Wohnumfeldfunktionen und u.a. da-
mit verbunden auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen aus, da die Ausweisung
des Streuobstbestandes als Grünfläche dem Erhalt des Bestandes dienen soll.

Die Erholungs- und Freizeitfunktionen werden durch die Vorhabensrealisierung demnach nicht
verschlechtert. Die Aufenthaltsqualität im Gebiet bleibt ebenfalls unverändert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind für die im Siedlungsraum gelegene Vorhabensfläche keine
weiteren Gesichtspunkte hervorzuheben, welche über die schutzgutbezogene Bewertung (Frei-
zeit / Erholung), für den Menschen von zusätzlicher besonderer Wertigkeit sind oder die vorha-
bensbedingt negative Auswirkungen auf Aspekte des Schutzgutes erwarten lassen.

X

9.10 Kultur- und Sachgüter

Kulturgüter wie Baudenkmäler, archäologische Fundstellen, Kultur- und Bodendenkmäler, Geoto-
pe oder Böden mit einer besonderen Funktion als Archiv für die Natur- und Kulturgeschichte tre-
ten nach derzeitigen Kenntnisstand im Plangebiet nicht auf.

Jedoch befindet sich das Plangebiet im gem. § 15/3 DSchG geschützten Umgebungsbereich der
Katholische Kirche St.  Jodokus.  Die Kirche ist  ein Kulturdenkmal  von besonderer  Bedeutung
gem. § 28 DschG. Eine Beeinträchtigung der  Blickbeziehung und damit des Denkmals erfolgt
durch das Vorhaben zur Ausweisung einer Grünfläche nicht.

X

9.11 Wechselwirkungen

Sich erheblich negativ auswirkende kumulative (additive,  synergistische oder antagonistische)
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen,  bereits  abgehandelten  Umwelt-Schutzgütern sind
nicht zu erwarten.

X

9.12 Zusammenfassende Prognose bei Durchführung der Planung  bzw. Gesamteinschätzung der Er-
heblichkeit

Durch die geplante Ausweisung der Fläche als Grünfläche mit dem Ziel der Erhaltung des Plan-
gebiets  als  Streuobstwiese entstehen  keine  negativen  Beeinträchtigungen  für  die  jeweiligen
Schutzgüter.

konfliktarmes Ge-
biet

10. Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen

Arten und Biotope, 
Landschaftsbild

• Erhalt der Grünfläche/Streuobstwiese und damit der Kernflächen des ‚Landesweiten Bio-
topverbundes‘ durch Festsetzung als Grünfläche im Bebauungsplan

• Sicherung des Bestandes durch regelmäßige Pflegeschnitte der Obstbäume, Nachpflan-
zungen bei Verlust von Bäumen und einer möglichst extensiven Grünlandbewirtschaftung

• artenschutzrechtliche Untersuchungen auf Ebene des Bebauungsplanes (Bruthöhlen für
Vögel, Quartiere für Fledermäuse, usw.)

Boden, Grundwasser, 
Klima und Luft, Land-
schaftsbild, Mensch

• Ausschluss  von  Bebauung  durch  Festsetzung  des  Bereiches  als  Grünfläche  auf  Be-
baungsplanebene

Kultur- und Sachgüter • Beachtung § 20 Denkmalschutzgesetz (zufällige Funde)

11. Kompensationsbedarf

Unter der Voraussetzung, dass der gesamte Erweiterungsbereich als Grünfläche gesichert wird entsteht kein Ausgleichs-
bedarf. 



1. Vorhabensbezeichnung

M 23a Gewerbliche Baufläche „Oberfischbach-Ost‟ Erweiterung einer gewerblichen Baufläche

2. Kurzbeschreibung des Vorhabens

• im Rahmen der 3. Teiländerung des Flächennutzungsplans wurde das Flurstück 3343 bereits als  Gewerbefläche zur 
Errichtung einer Straßenmeisterei mit Werkstatt, Lager und Verwaltung sowie einer Salzhalle und einem Wertstoffhof 
ausgewiesen sowie für die Unterbringung des Bauhofs der Stadt Markdorf mit Werkstätten sowie Personal- und La-
gerräumen

• der bisher überplante Bereich wird hierfür nicht ausreichen, sodass durch die vorliegende Flächennutzungsplanände-
rung weitere Flächen in die Planung einbezogen werden sollen

• es ist vorgesehen die gewerbliche Baufläche um etwa 1,37 ha in Richtung Südosten zu erweitern

3. Lage des Vorhabens und Bestandsbeschreibung

Kreis

Gemeinde

Gemarkung

Bodenseekreis

Markdorf

Riedheim

Messtischblatt-Quadrant

Naturraum

8222 SW

Bodenseebecken

Flurstück Nr.

Größe

1750, 1751, 1752, 1753

ca. 1,37 ha

Das Untersuchungsgebiet  befindet sich südöstlich der Ortslage von Markdorf; südlich der Riedheimer Straße zwischen
Markdorf und dem Ortsteil Riedheim. Das Gelände liegt auf etwa 430 m ü. NHN und ist überwiegend eben.

Im Norden grenzt das Gebiet an die Oberfischbacher Straße und im Osten an einen landwirtschaftlich genutzten Weg.
Während sich im Nordwesten eine große Grünfläche befindet, schließen sich im Süden und Osten weitläufige und über-
wiegend mit Hagelschutznetzen überspannte Intensivobstanlagen an. Im Westen verläuft zudem die Brunnisaach mit den
das Gewässer begleitenden Ufergehölzen.

Bei der überplanten Fläche handelt es sich im Wesentlichen um eine Intensivobstanlage mit Hagelschutznetzen und eine
Ackerfläche. Bei den Grünlandflächen in der Unternutzung handelt es sich um grasreiches Intensivgrün.

Blick in Richtung der Erweiterungsfläche aus Nordwesten. Rechts der Verlauf der Brunnisaach mit den Ufergehölzen.

4. Vorbelastung des Gebietes

Das zu überplanende Gebiet weist bereits große Vorbelastungen auf. Einerseits ist aufgrund der  langjährigen Nutzung
als Ackerfläche und Intensivobstanlage mit einer Schadstoffanreicherung im Gebiet durch den Einsatz von Düngemitteln
und Pestiziden zu rechnen. Die Bewirtschaftung erzeugt zudem auch Lärm und Staub. Andererseits entstehen durch die
nördlich verlaufende Kreisstraße K 7742 (Riedheimer Straße)  durch den starken Verkehr (rund 11.100 Kfz pro 24 h laut
der bundesweiten Verkehrszählung 2015) sowie durch die westlich angrenzende gewerbliche Nutzung (Baumarkt) akusti-
sche und visuelle Reize.



5. Flächennutzungsplan

bisher Landwirtschaft

geplant Gewerbliche Baufläche

6. Orthofoto mit Darstellung der Schutzgüter in der Umgebung und deren Betroffenheit

Innerhalb  der  Erweiterungsfläche  befindet  sich  kein  ge-
schütztes  Biotop.  Das  Plangebiet  liegt  zudem  in  keinem
Schutzgebiet.

Im Westen grenzt  unmittelbar  an das Plangebiet  der  Ge-
wässerverlauf  der  Brunnisaach  an,  welcher  inklusive  der
bachbegleitenden  Gehölze  als  Offenlandbiotop  (‚Brunni-
saach südlich Oberfischbach‘ Nr. 1-8222-435-3566) ausge-
wiesen ist. Das Biotop hat eine hohe Bedeutung für die Bio-
topvernetzung, die Ufersicherung sowie das Landschaftsbild
und ist in jedem Fall zu erhalten.

Da dieser Bereich vom Vorhaben nicht in Anspruch genom-
men wird und grundsätzlich ein Gewässerrandstreifen ein-
zuhalten ist,  wird  nicht  mit  einer  erheblichen Beeinträchti-
gung der in der Umgebung gelegenen Schutzgüter gerech-
net.

7. Landesweiter Biotopverbund

Biotopverbundflächen trockener und feuchter Standorte des
Fachplans landesweiter Biotopverbund sowie Wildtierkorri-
dore sind von der Flächenausweisung nicht betroffen.

Die geplante gewerbliche Baufläche liegt jedoch im Bereich
ausgewiesener  Suchräume  zum  Biotopverbund  mittlerer
Standorte. Diese stellen sich vor Ort als Äcker und Inten-
sivobstkulturen dar und bieten damit keine hochwertigen Le-
bensräume für standorttypische, gefährdete und wenig mo-
bile Arten. Zudem kann der Brunnisaach und dessen beglei-
tendes  Ufergehölz  als  Biotopverbundstruktur  fungieren,
wenngleich diese nicht als Biotopverbundflächen ausgewie-
sen sind.  Der Bestand verbindet weitläufig das Hepbacher-
Leimbacher Ried mit dem Bodensee und kann zur Ausbrei-
tung aquatischer, gewässer- sowie gehölzgebundener Arten
dienen.

Unter  Berücksichtigung  des Umstandes,  dass  der  Brunni-
saach unter Beachtung einschlägiger gesetzlicher Vorgaben
des  Wasserhaushaltsgesetzes  (keine  Überbauung  oder
Verdolung, Erhalt der Durchgängigkeit)  erhalten bleibt  und
der gesetzliche Gewässerandstreifen eingehalten wird, sind
keine  erheblichen  Beeinträchtigungen  für  den  Biotopver-
bund zu erwarten.



8. Überflutungsflächen

Westlich,  unmittelbar  angrenzend an  das Plangebiet,  ver-
läuft die Brunnisaach. Große Teile des Plangebietes liegen
dabei  im  HQ-Extrem-Bereich,  wodurch  es  bei  extremen
Hochwasserereignissen  zu  einer  Überflutung  der  Fläche
kommen kann.

9.  Ermittlung, Bewertung und Prognose der voraussichtlichen Umweltauswirkun-
gen durch die Planung

Erheblichkeit der 
Auswirkungen2

9.1 Boden

Im Plangebiet  steht  lediglich der  Bodentyp  U119
(Brauner Auenboden-Auengley und Auengley aus
Auenlehm) an. 

Die Böden sind für den Bodenschutz von mittlerer
Bedeutung. Gesamtbewertung: mittel bis hoch

Für die  Gewerbeerrichtung sind hohe  Versiege-
lungsgrade  zu  erwarten.  In  großen  Bereichen
kommt es zur Vollversiegelung mit einem Total-
verlust der Bodenfunktionen. Die Böden sind ver-
mutlich  durch  den  Einsatz  von  Pestiziden  und
Düngemitteln vorbelastet.



-



9.2 Fläche

Die  Ortslagen in  der  Gemeindeflä-
che  von  Markdorf haben sich  seit
1930  bereits  deutlich  vergrößert
(siehe  linke  Abbildung).  Entspre-
chend  der  nationalen  Nachhaltig-
keitsstrategie und den Umweltzielen
der  Bundesregierung  soll  der  Flä-
chenverbrauch  auf  kommunaler
Ebene  insbesondere  für  Siedlung
und Verkehr bis zum Jahr 2030 auf
unter 30 Hektar pro Tag verringert
werden. Für die Gemeinde Markdorf
entspricht  dies  rein  rechnerisch  ei-
nem analogen Wert von 1,25 ha pro
Jahr. Das geplante Vorhaben über-
steigt den jährlich für die Gemeinde

Markdorf zu Verfügung stehenden Flächenwert um etwa 10 %. Das geplante Vorhaben nimmt
mittel- bis hochwertige landwirtschaftlich genutzte Böden in Anspruch, was grundsätzlich vermie-
den  werden  sollte,  jedoch  sind  diese  höchstwahrscheinlich  aufgrund  teils  langjähriger  Inten-
sivobstnutzung mit Schadstoffen angereichert. 

Das Vorhaben sieht die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes vor, wodurch mit hohen
Versiegelungsgraden zu rechnen ist. Dem Ziel eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden
kann dennoch teils entsprochen werden, solange keine weitere Flächeninanspruchnahme ge-
plant ist, welche das bis 2030 vorgesehene maximale bundesweite Ziel des Flächenverbrauchs
überschreitet, die geschützten Biotopflächen erhalten werden und nicht in wertvolle Biotopflächen
mit besonderer Funktion als Lebensraum für standorttypische Arten eingegriffen wird.



2  hoch /  mittel /  gering / X keine



9.3 Grundwasser

Die  im  Plangebiet  anstehenden  Deckschichten
aus Altwasserablagerungen über dem anstehen-
den Auenlehm besitzen eine sehr geringe bis feh-
lende Porendurchlässigkeit und dienen somit als
Grundwassergeringleiter.

Wasserschutzgebiete, sowie HQ10- und HQ100-
Flächen  sind  nicht  betroffen.  Jedoch  überplant
die Erweiterungsfläche HQextrem-Flächen.

Eine großflächige Flächenversiegelung lässt
die  Verringerung  der  Grundwasserneubil-
dung  und  des  Wasserrückhaltevermögens
erwarten, sowie  einen  beschleunigten Ab-
fluss des Oberflächenwassers. Eine Gefähr-
dung durch einen möglichen Schadstoffein-
trag aus  einer gewerblichen Nutzung  muss
ebenfalls berücksichtigt werden.



9.4 Oberflächenwasser

Oberflächengewässer treten ausschließlich in Form der westlich an den Geltungsbereich angren-
zenden Brunnisaach auf, welche bei extremen Hochwasserereignissen das Plangebiet überfluten
kann. Innerhalb der Erweiterungsfläche bestehen keine Oberflächengewässer.


bis



9.5 Klima und Luft

Die  Landwirtschaftsflächen  stellen  Kaltluft-  und
Frischluftentstehungsflächen in ebener Lage dar.
Der Abfluss erfolgt dabei flächig in Richtung Sü-
den und die umgebenden Bereiche.

Kaltluftstaus können sich für die von Norden
abfließende Kaltluft durch die Errichtung von
Gebäuden ergeben. Dies kann wiederum zu
einer  Beeinträchtigung  siedlungsrelevanter
Kaltluftströme kommen. Das Schutzgut soll-
te somit in der Planung (Gebäudehöhe, Aus-
richtung, etc.) berücksichtigt werden.



9.6 Tiere und Pflanzen

Zum Vorhaben wird auf Ebene des Bebauungsplanes ein gesondertes artenschutzrechtliches
Fachgutachten erstellt, auf welches hiermit verwiesen wird. Dabei soll dargestellt werden, ob er-
hebliche Beeinträchtigungen für planungsrelevante Arten (nach dem Bundesnaturschutzgesetz
besonders oder streng geschützte Arten, Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie euro-
päische Vogel- und Fledermausarten) bau-, anlage- und betriebsbedingt zu erwarten sind.

Nach einer ersten Einschätzung ist insbesondere die Avifauna zu berücksichtigen, da der Baum-
bestand des angrenzenden Ufergehölzes und der Intensivobstanlage ein Potenzial für die ge-
nannten Artengruppen bietet. Während einer Übersichtsbegehung im Gebiet konnten folgende
Vogelarten angetroffen werden: Kohlmeise, Mäusebussard, Rabenkrähe, Stieglitz, Türkentaube,
Turmfalke.

Umfangreichen Vermeidungsmaßnahmen oder Verstöße gegen die Verbotstatbestände sind je-
doch aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Gebietes nicht zu erwarten.



9.7 Biotope/Biologische Vielfalt

Der Geltungsbereich setzt sich aus einer Ackerfläche und einer Intensivobstanlage zusammen.
Die Biotopwertigkeit ist damit als gering einzustufen. Höherwertigere, abwechlungs- und nischen-
reichere Flächen treten im Plangebiet  nicht auf. Bedeutende Artenvorkommen sind im Gebiet
nicht zu erwarten. Geschützte Biotope sind vom Vorhaben nicht unmittelbar betroffen, befinden
sich aber am westlichen Rand des Plangebietes. Die Erweiterungsfläche wird gänzlich dem Bio-
topverbund mittlerer Standorte und dabei von einem 1.000 m- und einem 500 m-Suchraum zuge-
ordnet.


bis



9.8 Landschaft

Das Landschaftsbild wird  überwiegend von den landwirtschaftlichen Nutzflächen und den Sied-
lungsstrukturen  geprägt.  Das  Plangebiet  selbst  weist  keine  sich  positiv  auswirkenden,  land-
schaftsbildprägenden Strukturen auf, die für die Eigenart, Schönheit und Vielfalt des Landschafts-
bildes wichtig wären. Das Landschaftsbild besitzt hier eine mittlere Wertigkeit. Durch die Umset-
zung des Vorhabens kommt es zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.


bis





9.9 Mensch und Erholung

Da sich der geplante Gewerbestandort an ein bereits bestehendes baugewerblich genutztes Ge-
werbegebiet anschließt, ist hier bereits eine Vorbelastung für die Wohn- und Wohnumfeldfunktio-
nen vorhanden. Können nach Konkretisierung der Planung zusätzliche nachteilige,  erhebliche
Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch (Gesundheit und Wohlbefinden) nicht ausgeschlossen
werden, so ist im Bebauungsplanverfahren die Einhaltung gesetzlicher Normwerte (bspw. Immis-
sionen, Lärm) über zu erarbeitende Fachgutachten nachzuweisen.

Die Erholungs- und Freizeitfunktionen werden durch die Vorhabensrealisierung nicht wesentlich
verschlechtert. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind für die im Siedlungsraum gelegene Vorha-
bensfläche keine weiteren Gesichtspunkte hervorzuheben, welche über die schutzgutbezogene
Bewertung (Freizeit / Erholung), für den Menschen von zusätzlicher besonderer Wertigkeit sind
oder die vorhabensbedingt negative Auswirkungen auf Aspekte des Schutzgutes erwarten las-
sen.



9.10 Kultur- und Sachgüter

Kulturgüter wie Baudenkmäler, archäologische Fundstellen, Kultur- und Bodendenkmäler, Geoto-
pe oder Böden mit einer besonderen Funktion als Archiv für die Natur- und Kulturgeschichte tre-
ten nach derzeitigen Kenntnisstand im Plangebiet nicht auf.

X

9.11 Wechselwirkungen

Sich erheblich negativ auswirkende kumulative (additive, synergistische oder antagonistische) 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen, bereits abgehandelten Umwelt-Schutzgütern sind 
nicht zu erwarten.

X

9.12 Zusammenfassende Prognose bei Durchführung der Planung  bzw. Gesamteinschätzung der Er-
heblichkeit

Durch die geplante gewerbliche Nutzung und die damit verbundene Flächenversiegelung entste-
hen überwiegend mittlere Beeinträchtigungen für die meisten Schutzgüter. Hohe Auswirkungen 
sind für das Schutzgut Boden zu erwarten.

konfliktreiches
Gebiet

10. Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen

Arten und Biotope • Festsetzungen zur Durch- und Eingrünung des Gewerbegebiets
• Vermeidung von Eingriffen in das westlich gelegene Offenlandbiotop und das Gewässer
• Entwicklung und Pflege eines naturnahen, extensiven Gewässerrandstreifens

Boden • Beschränkung der versiegelten Flächen auf das unbedingt erforderliche Maß
• Maßnahmen nach § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens)
• Begrünung nicht bebaubarer Flächen
• eine bauzeitliche Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des Baugebietes ist nicht zu-

lässig

Grundwasser • Beschränkung der versiegelten Flächen auf das unbedingt erforderliche Maß
• Prüfung der Möglichkeiten der Versickerung des Niederschlagswassers
• Regelungen zur Vermeidung von Hochwasserschäden (Sicherung des Abflusses und der 

Rückhaltung)

Klima und Luft • Beschränkung der versiegelten Fläche auf das unbedingt erforderliche Maß
• Mindestfestsetzungen für Begrünung
• Festsetzungen der Gebäudehöhen und Kubaturen, sowie der Gebäudeausrichtung zur 

Optimierung des Kaltluftabflusses

Landschaftsbild • Beschränkung der zulässigen Gebäudehöhen auf das unbedingt erforderliche Maß
• Ein- und Durchgrünung des Gebiets

Kultur- und Sachgüter • Beachtung § 20 Denkmalschutzgesetz (zufällige Funde)

Mensch • Berücksichtigung immissionsschutzrechtlicher Belange 

11. Kompensationsbedarf

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für die Schutzgüter Boden, Biotope und Landschaftsbild ist im Rahmen des Bebau-
ungsplans zu erstellen. Es wird voraussichtlich ein mittlerer Ausgleichsbedarf notwendig, welcher durch entsprechende
Kompensationsmaßnahmen auszugleichen ist.
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